
3. Das Mietverhältnis dau-
ert an. (Am 01.03.2021 kommt der 
Mieter zur Beratung und fragt, ob 
die Vorauszahlungen 2019 her-
ausverlangt werden können, da 
der Vermieter noch keine Abrech-
nung erstellt hat.)

Nein, der Mieter kann (nur) 
die laufenden Vorauszahlungen 
zurückhalten, BGH, Urteil vom 
29.03.2006, Az.: VIII ZR 191/05.

Wird ein Vermieter in der Kon-
stellation der Ziffer 1 oben auf 
Zurückzahlung der Betriebs-
kostenvorauszahlungen verklagt, 
kann dieser im Prozess die ver-
säumte Abrechnung nachholen. 
Belaufen sich die tatsächlichen 
Betriebskosten dann in Höhe der 
Vorauszahlungen, erhält der Mie-
ter im Ergebnis nichts zurück. Er 
kann dann aber den Rechtsstreit 
mit der Folge für erledigt erklären, 

Ihr Recht am Sonntag
Ansprüche des Mieters bei Nichtabrechnung der Betriebskosten? 

dass der Vermieter die Kosten 
des Rechtsstreites tragen muss. 
Ergibt sich ein höherer Betrag 
bei den tatsächlichen Betriebs-
kosten, als der Mieter an Vor-
auszahlungen geleistet hat, wird 
dem Vermieter trotzdem nichts 
zugesprochen, er hat ja die Ab-
rechnung innerhalb der Jahres-
frist versäumt. Die nachträglich 
erstellte Abrechnung des Vermie-
ters hilft diesem somit nur noch, 
um die Ansprüche des Mieters 
abzuwehren. Eigene Forderun-
gen kann er hieraus nicht mehr 
durchsetzen.

Hat Ihr (früherer) Vermieter 
trotz Fälligkeit noch keine Be-
triebskostenabrechnung erstellt, 
oder verlangt Ihr Mieter für zu-
rückliegende Abrechnungszeit-
räume seine Vorauszahlungen 
zurück, empfiehlt es sich unbe-
dingt den fachkundigen Rat ei-
nes in dieser Materie erfahrenen 

Kann ein Mieter von seinem Ver-
mieter die Betriebskostenvor-
auszahlungen für seine Wohnung 
zurückverlangen, wenn der Ver-
mieter über diese innerhalb der 
(Jahres-) Frist nicht abrechnet?

Wie so oft bei juristischen 

Fragestellungen kommt es darauf  
an ...

Ausgangspunkt ist die Über-
legung des Bundesgerichts- 
hofes, dass ein Mieter während 
der Mietzeit die laufenden Vor-
auszahlungen zurückhalten kann 
(§ 273 Abs. 1 BGB), wenn der 
Vermieter über die abgelaufene 
Mietperiode nicht fristgerecht ab-
rechnet. 

Zu unterscheiden sind nun 
also drei verschiedene Möglich-
keiten:

1. Das Mietverhältnis ist 
beendet, aber die Abrechnungs-
frist ist noch nicht abgelaufen. 
(Auszug des Mieters 01.10.2021; 
Abrechnung 2020 liegt noch 
nicht vor, Ablauf dieser Frist 
31.12.2021.) 

Da der Mieter keine laufenden 
Vorauszahlungen zurückhalten 
konnte, das Mietverhältnis wur-
de vor Fälligkeit der Abrechnung 

2020 beendet, kann er vom Ver-
mieter ab dem 01.01.2022 die  
Vorauszahlungen zurückverlan-
gen und muss nicht auf eine (ver-
spätete) Abrechnung warten bzw. 
auf Erteilung der Abrechnung kla-
gen, BGH, Urteil vom 26.09.2012, 
Az.: VIII ZR 315/11.

2. Das Mietverhältnis ist 
beendet und die Abrechnungs-
frist während der Mietzeit abge-
laufen. (Auszug 31.12.2021, für 
2019 hat der Vermieter keine 
Abrechnung innerhalb der Frist 
bis zum 31.12.2020 erstellt, Mie-
ter kommt nach 01.01.2022 zur  
Beratung.)

Nein, der Mieter hätte 2021 
seine Vorauszahlungen zurück-
halten können, hat diesen Schutz 
nicht wahrgenommen, er kann 
(nur) die Erteilung der Abrech-
nung 2019 fordern / einklagen, 
BGH, a.a.O.
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Verdiene 12,60 € /Stunde

+ einmaliger 300 € Bonus
(bei einem Start bis April 2022)

als Versandmitarbeiter (m/w/d)
in Hof/Gattendorf

Jetzt bewerben unter
amazon.de/hof

AMAZON BAUT

LOGISTIKZENTRUM
HOF/GATTENDORF!

EIN NEUES

WILLKOMMEN IM BACKSTAGE-BEREICH!
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Die Welt gehört denen, 
die neue Wege gehen. 

www.jobaktivisten.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen  

Mitarbeiter (m/w/d) für das Büro der Stiftung 
im Rahmen von 6-8 Stunden pro Woche.

Ihre vielfältigen und verantwortungsvollen Tätig- 
keiten in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand:

Wenn Sie über eine kaufmännische Ausbildung  
verfügen, langjährige Berufserfahrung  und Spaß  

an selbständigem, verantwortungsvollem Arbeiten  
haben und gute MS-Office Kenntnisse mitbringen,  

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

BAYREUTHER HOSPIZSTIFTUNG

Allgemeiner Schriftverkehr

Überprüfen und Buchen der Kasse

Buchungen des Anlagevermögens

Vorbereitende Buchungen und Über- 
prüfung des Jahresabschlusses 

Vor- und Nachbereiten von Sitzungen

Bearbeitung von Rechnungen
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Bayreuther Hospizstiftung
Preuschwitzer Str. 101 | 95445 Bayreuth

      bayreuther.hospizstiftung@t-online.de
     0921/50709639 (ggf. Anrufbeantworter)�

�


